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Die Verordnung über die Konditionalität der Rechtsstaatlichkeit – auch bezeichnet als 
Konditionalitätsverordnung, Konditionalitätsregelung oder Konditionalitätsmechanismus – ist ein neuer 
Rechtsakt, der im Januar 2021 in Kraft getreten ist. Der Konditionalitätsmechanismus ermöglicht es der EU, 
Maßnahmen zur ergreifen, wenn Verstöße gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit die wirtschaftliche 
Führung des EU-Haushalts oder die finanziellen Interessen der EU hinreichend unmittelbar beeinträchtigen 
oder ernsthaft zu beeinträchtigen drohen. 

Da die Konditionalitätsverordnung erst kürzlich verabschiedet wurde, sind hinsichtlich ihres potenziellen 
Anwendungsbereichs noch einige Fragen offen. Die Kommission hat entsprechende Leitlinien 
herausgegeben, doch ohne ausreichende Rechtsprechung bieten diese einigen Auslegungsspielraum. 
Aufgrund des Umstands, dass von der Verordnung bis dato nur einmal Gebrauch gemacht wurde, ist es 
schwierig, abschließende Schlussfolgerungen in Bezug auf ihre künftige Anwendung zu ziehen. 

Die Studie beschäftigt sich mit dem potenziellen Anwendungsbereich des neuen Mechanismus. Dazu wird 
insbesondere analysiert, wie die Konditionalitätsverordnung entweder als Alternative zu oder in 
Kombination mit anderen Instrumenten und Mechanismen zum Schutz der finanziellen Interessen der EU 
genutzt werden kann. Zu diesem Zweck enthält die Studie die folgenden Elemente: 

• Überblick über das institutionelle Gefüge und die Prozesse zur Anwendung des Mechanismus; 

• Beschreibung und Analyse der Urteile des Europäischen Gerichtshofs (im Folgenden: Gerichtshof) 
und der Leitlinien der Kommission unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte im 
Zusammenhang mit dem Erfassungsbereich und der Anwendung der Verordnung;  

Abriss 

Die Verordnung über die Konditionalität der Rechtsstaatlichkeit ist ein neuer Rechtsakt, der im Januar 
2021 in Kraft getreten ist. Er ermöglicht es der EU, Maßnahmen zur ergreifen, wenn Verstöße gegen die 
Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit die wirtschaftliche Führung des EU-Haushalts oder die finanziellen 
Interessen der EU hinreichend unmittelbar beeinträchtigen oder ernsthaft zu beeinträchtigen drohen. 
Diese Studie beschäftigt sich mit dem potenziellen Anwendungsbereich des neuen 
Konditionalitätsmechanismus. Insbesondere analysiert die Studie, wie die Konditionalitätsverordnung 
entweder als Alternative zu oder in Kombination mit anderen Instrumenten und Mechanismen zum 
Schutz der finanziellen Interessen der EU eingesetzt werden kann.  
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• Verortung der bereits vorhandenen Instrumente zum Schutz der finanziellen Interessen der Union 
(im Folgenden: Schutzebenen) und Beschreibung ihres Anwendungsbereichs und ihrer Wirksamkeit 
anhand von anonymisierten realen Fallstudien; 

• Typologie hypothetischer Situationen von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit mit 
Auswirkungen auf die finanziellen Interessen der Union, die in den Anwendungsbereich der 
Konditionalitätsverordnung fallen könnten. 

Verfahren und institutionelles Gefüge 

Der Konditionalitätsmechanismus versteht sich nicht als einmalige Maßnahme, sondern als laufender 
Prozess zur Überwachung und Evaluierung aller 27 Mitgliedstaaten durch die Kommissionsdienststellen. In 
diesem Prozess ist die Generaldirektion Haushalt der Kommission federführend. Sie koordiniert die Beiträge 
anderer Generaldirektionen und Einrichtungen und fordert bei Bedarf weitere Informationen an. Auch das 
Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) spielen 
eine wichtige Rolle, da sie der Kommission im Rahmen des Verfahrens Unregelmäßigkeiten oder sonstige 
maßgebliche Informationen zur Kenntnis bringen können. Das Konditionalitätsverfahren läuft parallel zur 
Sammlung und Auswertung der Daten für den jedes Jahr unter der Federführung der Generaldirektion 
Justiz herausgegebenen Bericht über die Rechtsstaatlichkeit1. Diese beiden Vorgänge greifen ineinander, 
obwohl sich ihr Erfassungsbereich erheblich unterscheidet: Der jährliche Bericht über die Rechtsstaatlichkeit 
enthält eine allgemeine Analyse sowie Abschnitte zu Medienpluralismus und Medienfreiheit und zum 
System von Kontrolle und Gegenkontrolle. Im Gegensatz dazu konzentriert sich der 
Konditionalitätsmechanismus auf Verstöße gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit, die die 
wirtschaftliche Führung des EU-Haushalts beeinträchtigen.  

Eine weitere wichtige Eigenschaft des Konditionalitätsmechanismus ist der Umstand, dass er eine 
Einzelfallprüfung erfordert. Die Anwendung einer individuell angepassten Vorgehensweise ist aufgrund 
länder- und anlassspezifischer Aspekte, die sich einem einheitlichen Ansatz widersetzen, notwendig. 

„Sonstige Schutzebenen“ des EU-Haushalts 

Die Konditionalitätsverordnung legt fest, dass die Kommission den Konditionalitätsmechanismus für die 
Rechtsstaatlichkeit nur anwenden kann, wenn die anderen im EU-Recht vorgesehenen Verfahren keinen 
wirksameren Schutz des Unionshaushalts erlauben würden. Diese als „sonstige Schutzebenen“ 
bezeichneten Maßnahmen sind auf unterschiedliche Arten von Risiken anwendbar. Einige davon (wie das 
Früherkennungs- und Ausschlusssystem) schützen den EU-Haushalt vor Risiken wie Insolvenz, 
Fahrlässigkeit, Betrug oder Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit privaten Akteuren (potenziellen 
Empfängern von EU-Mitteln). Aus Sicht der Studie sind die wichtigsten Schutzebenen jedoch jene, die auf 
die von einzelstaatlichen Behörden verwalteten EU-Mittel (Kohäsionsfonds, Asyl-, Migrations- und 
Integrationsfonds, Fonds für die innere Sicherheit, Fonds für Grenzmanagement und Visa, Fonds für die 
Gemeinsame Agrarpolitik, Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF)) angewendet werden und den EU-Haushalt 
vor den Handlungen oder Unterlassungen von Behörden schützen sollen, da sich diese teilweise mit dem 
Konditionalitätsmechanismus überschneiden können. 

Die meisten dieser Maßnahmen wurden zur Aufdeckung von Mängeln in der Verwaltung und Kontrolle 
spezifischer EU-Programme durch einzelstaatliche Behörden konzipiert. Infolgedessen sind sie zum 
Umgang mit systemischen Mängeln wenig geeignet. Sie sind ebenso unwirksam, wenn es darum geht, die 
finanziellen Interessen der EU im Falle des Versagens von Behörden, die nicht unmittelbar an der Verwaltung 
oder Kontrolle von EU-Mitteln beteiligt sind, zu schützen. Oft muss die Kommission zuerst nachweisen, dass 

                                                             
1  Weitere Informationen zum Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit. 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism_de
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ein Risiko für den EU-Haushalt besteht, sodass einige dieser Maßnahmen erst angewendet werden können, 
wenn bereits ein Schaden entstanden ist.  

Manche dieser Verfahren können jedoch auch stärker präventiv und als Reaktion auf generelle Änderungen 
des  nationalen Rechts oder einzelstaatliche Verwaltungsentscheidungen, die Verstöße gegen die 
Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit nahelegen, eingesetzt werden. Dies gilt für die zielübergreifende 
grundlegende Voraussetzung, die die Einhaltung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union bei 
der Umsetzung des Kohäsionsfonds, des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, des Fonds für die innere 
Sicherheit und des Fonds für Grenzmanagement und Visa gewährleistet. Diese grundlegende 
Voraussetzung ist ganz entscheidend und überschneidet sich teilweise mit der Konditionalitätsverordnung, 
hat jedoch einen engeren Anwendungsbereich und erlaubt nur die Aussetzung von Zahlungen oder der 
Genehmigung von Programmen, während die Konditionalitätsverordnung auf einen umfangreicheren 
Maßnahmenkatalog zurückgreifen kann.  

Durch die Festlegung von ARF-Meilensteinen in Bezug auf Aspekte der Rechtsstaatlichkeit kann die EU nun 
einzelstaatliche Regierungen dazu anhalten, Reformen in den Bereichen Unabhängigkeit der Justiz, 
Korruptionsbekämpfung oder Geldwäsche durchzuführen. Die tatsächliche Wirksamkeit dieses Instruments 
war zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Studie noch nicht bekannt.  

Die „Komplementaritätsprüfung“ – wann wäre der Konditionalitätsmechanismus 
wirksamer? 

Der Konditionalitätsmechanismus kann alternativ zu den sonstigen Schutzebenen eingesetzt werden, wenn 
die Gefahr besteht, dass der EU-Haushalt durch die bestehenden Bestimmungen nicht (oder unzureichend) 
geschützt ist. Überdies kann der Konditionalitätsmechanismus parallel zu oder im Anschluss an die 
Verabschiedung anderer Bestimmungen angewendet werden, wenn die Kommission zu dem Ergebnis 
gelangt, dass der gemeinsame Einsatz den EU-Haushalt wirksamer schützt. 

Die Bewertung seiner relativen Wirksamkeit erfolgt in Abhängigkeit von den Umständen im Einzelfall, doch 
generell bietet der neue Mechanismus im Vergleich zu anderen Instrumenten zum Schutz des EU-Haushalts 
mehrere Vorteile. So ist dies das einzige Verfahren, das die finanziellen Interessen der EU vor dem Versagen 
von Justiz- und Strafverfolgungsbehörden schützt. Zudem kann der Mechanismus präventiv eingesetzt 
werden, um auf Risiken für den EU-Haushalt zu reagieren, ohne dass diese konkret nachgewiesen werden 
müssen. Soweit der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten wird, besteht hinsichtlich der zu 
ergreifenden Maßnahmen ein erheblicher Grad an Flexibilität. Der Mechanismus deckt Risiken infolge 
einzelstaatlicher Gesetzesänderungen oder Verwaltungsentscheidungen, die gegen den Grundsatz der 
Rechtsstaatlichkeit verstoßen, besser ab.  

Trotzdem handelt es sich bei dem Konditionalitätsmechanismus möglicherweise nicht immer um die 
effektivste Lösung. Unter Umständen kann die Kommission zu der Schlussfolgerung gelangen, dass die 
Verordnung keine angemessene Reaktion erlaubt – entweder, weil rasches Handeln erforderlich ist, oder, 
weil es keine eindeutigen und überwachbaren Gegenmaßnahmen gibt, die den Mitgliedstaaten zur 
Behebung des Problems aufgetragen werden können.  

Die Schwierigkeit der Darlegung einer hinreichend unmittelbaren Beeinträchtigung 

Zur Einleitung eines Verfahrens im Sinne der Konditionalitätsverordnung muss ein Verstoß gegen die 
Rechtsstaatlichkeit den EU-Haushalt „hinreichend unmittelbar beeinträchtigen oder ernsthaft zu 
beeinträchtigen drohen“. Der Gerichtshof hat in seinen Urteilen mehrfach festgehalten, dass zur Erfüllung 
dieser Voraussetzung ein „echter“ Zusammenhang zwischen dem Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit 
und dem EU-Haushalt hergestellt werden muss, jedoch nicht weiter ausgeführt, wann ein solcher 
Zusammenhang als echt gilt. Ohne entsprechende Rechtsprechung zur Orientierung sind verschiedene 
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Auslegungen möglich, welche Art von Zusammenhang gegeben sein muss, um die Anwendung des 
Mechanismus zu erlauben. 

Vielfach kann von einem relativ simplen Zusammenhang ausgegangen werden – wenn beispielsweise der 
Verstoß das Ergebnis der Handlung einer Behörde ist, die mit der Verwaltung und Kontrolle der Nutzung 
von EU-Mitteln betraut wurde. In Fällen, in denen der Verstoß aus der Handlung einer Behörde resultiert, die 
nicht unmittelbar an der Verwaltung und Kontrolle von EU-Mitteln beteiligt ist, ist die Vorgehensweise zur 
Herstellung dieses Zusammenhangs diskussionswürdig. Eine enge Auslegung würde stichhaltige 
Nachweise für diesen Zusammenhang erfordern; z. B. einen Beweis dafür, dass es bestimmten Richtern 
untersagt war, Rechtssachen mit unmittelbarem Bezug zur Nutzung von EU-Mitteln zu bearbeiten. Bei einer 
weiteren Auslegung hingegen wären solche stichhaltigen Nachweise nicht immer erforderlich. So könnte 
beispielsweise argumentiert werden, dass beim Vorliegen überzeugender Hinweise auf das völlige Fehlen 
der Unabhängigkeit der Justiz eine ernsthafte Beeinträchtigung der Ermittlungen und Strafverfolgung in 
Betrugs- und Korruptionsfällen im Zusammenhang mit EU-Mitteln droht. Diese Diskussion wirkt sich in 
wesentlichem Maße auf die praktische Anwendung des Mechanismus aus und rückt das Konzept in den 
Mittelpunkt der Unsicherheiten, die in Bezug auf die Verordnung nach wie vor bestehen. 

Typologie hypothetischer Situationen von Verstößen im Anwendungsbereich der 
Verordnung 

Infolge der Analyse der Konditionalitätsverordnung, der Rechtsprechung des Gerichtshofs und der 
Leitlinien der Kommission sowie der Bewertung der diversen sonstigen Schutzebenen konnten 
verschiedene hypothetische Situationen ermittelt werden, die möglicherweise in den Anwendungsbereich 
der Verordnung fallen.  

Dabei handelt es sich um Situationen, in denen Handlungen oder Unterlassungen von Behörden auf 
Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit, die für den Haushalt oder die finanziellen Interessen der EU von 
Belang sind, hindeuten, und in denen davon auszugehen ist, dass die Verordnung zur Behebung des 
Problems wirksamer wäre als die sonstigen Schutzebenen. Ob der Mechanismus in diesen Situationen zur 
Anwendung gelangt, wird weitgehend davon abhängen, ob die Kommission in der Lage ist, eine 
hinreichend unmittelbare Beeinträchtigung bzw. eine drohende ernsthafte Beeinträchtigung des EU-
Haushalts nachzuweisen.  

Die Analyse und Auswertung der verschiedenen hypothetischen Situationen hat gezeigt, dass sich die 
Anwendung des Mechanismus nicht zwangsläufig auf Fälle systematischer und wiederkehrender Verstöße 
gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit beschränken sollte. Die Verordnung kann auch als Reaktion 
auf einzelne bzw. gelegentliche Verstöße eingesetzt werden, sofern sie sich für die Bereinigung dieser 
Situationen als wirksamer erweist als die bestehenden Schutzebenen.  

Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass nicht nur dann auf den Mechanismus zurückgegriffen werden kann, 
wenn Nachweise dafür vorliegen, dass Behörden eindeutig und ausdrücklich die Absicht hatten, gegen die 
Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit zu verstoßen. Dies ist weder in der Konditionalitätsverordnung noch in 
den Urteilen des Gerichtshofs gefordert. Unsere Fallstudien beschreiben Situationen, in denen der Verstoß 
nicht das Ergebnis einer einzelnen, planvollen, zentral getroffenen Entscheidung ist – wie der 
Verabschiedung eines neuen Rechtsakts, der die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet –, sondern auf ein 
systematisches Unvermögen der zentralen Ebene, willkürliche oder unrechtmäßige Entscheidungen von 
Behörden auf niedrigeren Ebenen zu verhindern oder zu sanktionieren, zurückzuführen ist. 
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Schlussfolgerungen: eine neue Ergänzung des Instrumentariums zum Schutz der 
finanziellen Interessen der EU 

Mit dieser Studie wird nicht zuletzt auch das Ziel verfolgt, das Image der Konditionalitätsverordnung als 
absolute Notlösung, wie oft in der Fachliteratur und den Medien dargestellt, zu korrigieren. Durch die 
Wahrnehmung des Konditionalitätsmechanismus als allerletztes Mittel, das nur im Falle großer, 
systematischer Gefährdungen der Rechtsstaatlichkeit eingesetzt wird, laufen wir Gefahr, den Mechanismus 
als toxisches Instrument zu brandmarken, dessen Einsatz tunlichst vermieden wird und mit erheblichen 
politischen Kosten verbunden ist. Die vorliegende Studie möchte dieses Image ausräumen und den 
Konditionalitätsmechanismus so darstellen, wie er gedacht ist: als eines von mehreren Instrumenten zum 
Schutz der finanziellen Interessen der EU. Der Mechanismus kann parallel zu den anderen Instrumenten 
eingesetzt werden und die laufende Überwachung der Lage in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit in allen 
27 Mitgliedstaaten durch die Kommission unterstützen. 
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